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Im Einvernehmen mit dem Ministerium für Inneres, Bau und Di-
gitalisierung wird folgende Verwaltungsvorschrift erlassen:

1.	 Ziele und Aufgaben

	 1.1	�Die schulische Mobilitätsbildung und Verkehrserziehung 
entwickelt und fördert die Kompetenzen, die für eine si-
chere und verantwortungsbewusste Teilnahme am Stra-
ßenverkehr erforderlich sind. Sie befähigt Schülerinnen 
und Schüler,

 
		  – � sich mit den Anforderungen des Straßenverkehrs ausei-

nanderzusetzen,

		  – � die Auswirkungen der Mobilität auf die Menschen und 
die Umwelt zu erkennen,

		  – � die Notwendigkeit der Entwicklung einer zukunftsfähi-
gen Mobilität zu verstehen.

	
�	� Die Mobilitätsbildung und Verkehrserziehung orientiert sich 

sowohl an der Sicherheit und Gesundheit der Schülerinnen 
und Schüler als auch an dem Leitbild einer nachhaltigen Mo-
bilität: Die ökologische Belastbarkeit der Erde darf nicht 
überfordert werden. Der Klimaschutz muss verstärkt werden. 
Negative Auswirkungen des Straßenverkehrs auf das Leben 
und die Gesundheit der Menschen müssen reduziert werden. 
Der Unterricht knüpft an die Erfahrungen der Schülerinnen 
und Schüler an. Lern- und Handlungsorte sind neben den 
Schulräumen ihre unmittelbaren Erfahrungsräume im Schul- 
und Wohnumfeld. Die Ziele und Inhalte der Mobilitätsbildung 
und Verkehrserziehung werden mit anderen Lernbereichen 
verknüpft. Ermöglicht werden soll der Erwerb eines Wissens, 
das zu verkehrsgerechtem, sicherem und verantwortungsbe-
wusstem Handeln befähigt. Die Mobilitätsbildung und Ver-
kehrserziehung leistet Beiträge zur Sicherheits-, Sozial- und 
Gesundheitserziehung sowie zum Erwerb ethischen Orientie-
rungswissens. Dabei vermitteln sie auch Kompetenzen, die 
über das Verhalten im Straßenverkehr hinausgehen. Hierzu 
zählen zum Beispiel der Umgang mit Konflikten, die Kom-
munikation in schwierigen Situationen und die Übernahme 
von Verantwortung auf individueller und gesellschaftlicher 
Ebene. Die Schülerinnen und Schüler sollen zu selbstständi-
gen Persönlichkeiten mit einem hohen Grad an Selbstbestim-
mung und Handlungskompetenz erzogen werden.

	 1.2	�In allen Schularten ist die Mobilitätsbildung und Ver-
kehrserziehung Teil des Bildungs- und Erziehungsauftra-
ges. Der Unterricht erfolgt gemäß der „Empfehlung zur 
Mobilitäts- und Verkehrserziehung in der Schule“ der 
Kultusministerkonferenz vom 7. Juli 1972 in der Fassung 
vom 10. Mai 2012. Er wird im Rahmen der Stundentafel 
für die einzelnen Schularten erteilt und ist Aufgabe von 

Lehrkräften aller Schularten. Schülerinnen und Schüler 
mit einem sonderpädagogischen Förderbedarf werden 
durch kontinuierliches Üben über die gesamte Schulzeit 
zu verkehrsgerechten Verhaltensweisen befähigt. Die För-
derung der selbstständigen Mobilität in Verbindung mit 
der Berufsorientierung und der Gestaltung des Übergangs 
von der Schule in den Beruf ist besonders zu planen. 
Schülerinnen und Schüler mit Beeinträchtigung erhalten 
bei der Mobilitätsbildung und Verkehrserziehung indivi-
duell angepasste Hilfen. Der Unterricht in der Mobilitäts-
bildung und Verkehrserziehung berücksichtigt die Hetero-
genität der Schülerinnen und Schüler. 

	 1.3	�Die derzeitig gültigen Bestimmungen für die Mobilitäts-
bildung und Verkehrserziehung der verschiedenen Jahr-
gangsstufen und Schularten legen die Inhalte und Metho-
den des Unterrichtes fest.

	 1.4	�Jede Schule entwickelt auf der Grundlage der schulart- 
und jahrgangsstufenspezifischen Vorgaben, unter Einbe-
ziehung der Mitbestimmungsgremien, ihr eigenes Kon-
zept zur Mobilitätsbildung und Verkehrserziehung. Dieses 
wird jeweils mit der Koordinatorin oder dem Koordinator 
für Mobilitätsbildung und Verkehrserziehung (siehe 7.) 
abgestimmt. Die Verantwortung für die Umsetzung des 
Konzeptes liegt bei der Schulleitung. Sie wird dabei von 
der beauftragten Lehrkraft für Mobilitätsbildung und Ver-
kehrserziehung (siehe 6.) unterstützt.

	 1.5	�Bei der Ausgestaltung der Mobilitätsbildung und Ver-
kehrserziehung sollte möglichst mit außerschulischen 
Partnerinnen und Partnern wie Behörden (insbesondere 
der Polizei), Verbänden, Vereinen (hier insbesondere die 
Verkehrswachten) sowie Unternehmen, entsprechend 
deren verfügbaren Ressourcen, kooperiert werden.

2.	 Primarbereich

	 2.1	�Die Mobilitätsbildung und Verkehrserziehung findet 
hauptsächlich im Sachunterricht statt. Kompetenzen und 
Inhalte sind im Rahmenplan „Sachunterricht“ (2020) aus-
gewiesen. Das Hauptaugenmerk liegt am Schulanfang auf 
dem Schulweg. Idealerweise bewältigen Schülerinnen 
und Schüler den Weg zur Schule im Laufe der Grund-
schulzeit selbstständig. Sie verhalten sich dabei als Fuß-
gängerinnen und Fußgänger oder in Bussen und Bahnen 
sicher und rücksichtsvoll. Vorrangig wird in den ersten 
beiden Schuljahren thematisiert, wie sich Schülerinnen 
und Schüler verhalten sollen, wenn sie zu Fuß unterwegs 
sind. Themenschwerpunkte sind dabei das Überqueren 
der Fahrbahn an gesicherten und ungesicherten Stellen 
und das Erkennen von Gefahren. Dafür wird neben der 
Vermittlung von Verkehrs- und Verhaltensregeln beson-
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ders das Bewegungs-, Wahrnehmungs- und Reaktionsver-
mögen der Schülerinnen und Schüler gefördert. Diesen 
Prozess des Hineinwachsens in die selbstständige Teil-
nahme am Straßenverkehr unterstützen Präventionsbera-
terinnen und Präventionsberater der Polizei im Rahmen 
der jeweils zur Verfügung stehenden Ressourcen. Zweiter 
Themenschwerpunkt ist die sichere Benutzung der Schul-
busse und öffentlichen Verkehrsmittel, das Verhalten an 
Haltestellen und in Verkehrsmitten, das geordnete Ein- 
und Aussteigen sowie die gegenseitige Rücksichtnahme 
während der Fahrt. Ein weiteres Thema ist die Mitfahrt im 
Auto in einem geeigneten Kinder-Rückhaltesystem sowie 
das sichere Ein- und Aussteigen.

	 2.2	�Im dritten und vierten Schuljahr werden die Themen der 
Klassen 1 und 2 erweitert und gefestigt. Ein neuer Schwer-
punkt ist das sichere Verhalten auf dem Rad. Grundlage 
und Orientierungshilfe bietet das „Gemeinsame Rund-
schreiben zur Radfahrausbildung in der Jugendverkehrs-
schule und im Realverkehr“ von Bildungs-, Innen- und 
Verkehrsministerium“ in der jeweils aktuellen Fassung.

	 2.3	�Neben der theoretischen Grundlagenvermittlung soll bei 
der Radfahrausbildung Wert auf praktische Übungen ge-
legt werden, wenn möglich auf schuleigenen Übungsflä-
chen. Mit außerschulischen Lernorten wie den Jugendver-
kehrsschulen sollte bei verkehrspraktischen Übungen dort 
kooperiert werden, wo dies möglich und zweckmäßig ist. 
Gegen Ende der Radfahrausbildung können Teile des 
Übungsprogramms im öffentlichen Straßenverkehr 
durchgeführt werden. Entscheidende Kriterien dafür sind 
die örtlichen Gegebenheiten, etwa die Verkehrsdichte im 
Schulumfeld, sowie der Leistungsstand der Schülerinnen 
und Schüler. Für Übungen im Straßenverkehr müssen zu-
sätzliche Aufsichtspersonen (zum Beispiel Eltern, Groß-
eltern, Helferinnen und Helfer) in geeigneter Form in ihre 
Aufgaben eingewiesen werden. Zu beachten ist, dass die 
Aufsichtspersonen gemäß der Straßenverkehrsordnung 
keinen Eingriff in den fließenden Verkehr vornehmen dür-
fen. Deshalb sollte eine Einbindung der Präventionsbera-
terin oder des Präventionsberaters der Polizei für das 
Üben im öffentlichen Verkehrsraum angestrebt und unter 
polizeilicher Anleitung durchgeführt werden. Die Schul-
konferenz muss den Übungen im Straßenverkehr vorab 
zustimmen.

	 2.4	�Thematische Schwerpunkte der Elternarbeit sind die spe-
zifischen Gefährdungen der jeweiligen Altersgruppen im 
Straßenverkehr sowie das Verhalten von Personen, die 
Kinder zur Schule bringen oder von dort abholen. Eltern 
sind über die verkehrserzieherischen Aktivitäten der 
Schule zu informieren. Bei der Radfahrausbildung, bei 
Verkehrserziehungsprojekten und bei der Schulwegsiche-
rung sollen die Eltern nach Möglichkeit mitwirken. Die 
Schulen, die Erziehungsberechtigten, die Straßenver-
kehrsbehörden und die Landespolizei sind bei der Erstel-
lung von Schulwegplänen einzubeziehen. Als Maßnahme 
der Schulwegsicherung sind sie an die Erziehungsberech-
tigten weiterzureichen. 

3.	 Sekundarbereich I  

	 3.1	�In dem Sekundarbereich I nehmen Schülerinnen und 
Schüler weitgehend selbstständig am Straßenverkehr teil 
und nutzen dazu unterschiedliche Verkehrsmittel. Gerade 
mit Blick auf eine berufliche Tätigkeit ist die Selbststän-
digkeit bei der Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel von 
besonderer Bedeutung.

		�  Die Inhalte der Mobilitätsbildung und Verkehrserziehung 
werden entweder fächerübergreifend oder fachgebunden 
als Projektunterricht vermittelt. Neben der Festigung und 
Erweiterung der Inhalte der Primarbereich sind die thema-
tischen Schwerpunkte

		  – � in der Orientierungsstufe: Schulbus und öffentlicher 
Personennahverkehr, erweiterte Radfahrausbildung,

		  – � in den Jahrgangsstufen 7 und 8: Sicherheitsvorschriften 
und Verkehrsregeln,

 
		  – � in den Jahrgangsstufen 9 und 10: motorisierter Verkehr 

sowie Einstieg in die motorisierte Verkehrsteilnahme.
 
		�  Unterrichtsgegenstand in allen Jahrgangsstufen ist die 

Fortbewegung im Straßenverkehr mit Pedelecs, Inline-
Skates, Skateboards, Waveboards, Longboards, Segways, 
Elektrotretrollern etc., außerdem die zunehmenden Ab-
lenkungsfaktoren durch digitale Medien sowie der Ein-
fluss berauschender Mittel (Alkohol, Drogen) bei einer 
Verkehrsteilnahme.

	 3.2	�Die durchgehenden Themen „Umwelt und Straßenver-
kehr“ sowie „Sicherheit/Gesundheit und Straßenverkehr“ 
sind mit dem Zukunftsthema „Nachhaltige Mobilität“ zu 
verknüpfen. Eine Nutzung außerschulischer Beratungs-
stellen oder der Landespolizei zum Thema „Alkohol- und 
Drogenprävention im Straßenverkehr“ wird empfohlen. 
Themenspezifische Aktivitäten – etwa Fahrradaktionsta-
ge, Einrichtungen eines Lotsendienstes durch Schülerin-
nen und Schüler, Verkehrssicherheitstage, Erste-Hilfe-
Kurse – ergänzen den Unterricht. 

	 3.3	�In der Eltern- und Öffentlichkeitsarbeit sollen die spezifi-
schen Gefährdungen der Altersgruppe der 10- bis 14-Jäh-
rigen als Radfahrende und der älteren Schülerinnen und 
Schüler als Mitfahrende im Auto bewusst gemacht wer-
den. Schulwegpläne, insbesondere für die Orientierungs-
stufe, und Schulweg-Radpläne sollen in Verantwortung 
der Schule und in Abstimmung mit der Polizei, der Ver-
kehrsbehörde und der Schulkonferenz erarbeitet und als 
Maßnahme der Schulwegsicherung an alle Eltern weiter-
gereicht werden. 

4.	 Sekundarbereich II

	 4.1	�Im Sekundarbereich II sollen die Schülerinnen und Schü-
ler zur sicherheitsorientierten und gesundheitsbewussten 
Teilnahme am Straßenverkehr befähigt werden. Hierzu 
gehört insbesondere der rücksichtsvolle und partner-
schaftliche Umgang mit anderen Menschen. Die verant-
wortungsvolle Verkehrsmittelwahl ist ein wichtiges 
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Thema, da einige Schülerinnen und Schüler des Sekund-
arbereichs II bereits motorisierte Fahrzeuge nutzen. Ziel 
der pädagogischen Arbeit ist es, die Risiken und das Ge-
fahrenpotenzial für die Teilnahme und bei der Teilnahme 
am Straßenverkehr, insbesondere bei Fähranfängerinnen 
und Fahranfängern, zu minimieren. Die Nutzung außer-
schulischer Beratungsangebote oder der Landespolizei 
zum Thema „Alkohol- und Drogenprävention im Straßen-
verkehr“ wird empfohlen.

	 4.2	�In der gymnasialen Oberstufe sind die Ziele der Mobili-
tätsbildung und der Verkehrserziehung in die Grund- und 
Leistungskurse fächerübergreifend zu integrieren. In be-
rufsbildenden Vollzeitbildungsgängen werden die Inhalte 
der Mobilitätsbildung und Verkehrserziehung übergrei-
fend in die relevanten Fächer eingebunden. Themenspezi-
fische Aktivitäten – etwa Verkehrssicherheitstage, Podi-
umsdiskussionen, Fachvorträge – ergänzen den Unter-
richt. Für Besitzerinnen oder Besitzer einer Fahrerlaubnis 
kann über die Teilnahme an einem Fahrsicherheitstrai-
ning, das bereits ab 17 Jahren im „Begleiteten Fahren (BF 
17)“ möglich ist, informiert werden.

5.	 Aus- und Fortbildung für Lehrkräfte

	 5.1	�Die Mobilitätsbildung und Verkehrserziehung wird nach 
Möglichkeit als Querschnittsthema in der zweiten Phase 
der Lehrkräfteausbildung berücksichtigt.

	 5.2	�Lehrkräftefortbildungen zur Mobilitätsbildung und Ver-
kehrserziehung erfolgen in der 3. Phase im Rahmen von 
regelmäßig zu planenden überregionalen und regionalen 
Fortbildungen. Das hierfür verantwortliche Institut für 
Qualitätsentwicklung Mecklenburg-Vorpommern (IQ 
M-V) kooperiert dazu mit den zuständigen Ministerien, 
den Koordinatorinnen und Koordinatoren für Mobilität-
bildung- und Verkehrserziehung (siehe 7.) und gegebe-
nenfalls den Partnerinnen und Partnern der Verkehrssi-
cherheitsarbeit im Land.

	 5.3	�In Dienstberatungen oder schulinternen Fortbildungen 
(SchiLF) erfolgt die Lehrkräftefortbildung durch die be-
auftragte Lehrkraft für Mobilitäts- und Verkehrserziehung 
der Schule (siehe 6.). Sie kann weitere Partnerinnen und 
Partner (siehe 5.2) einbeziehen.

6.	� Beauftragte Lehrkräfte für Mobilitätsbildung und Ver-
kehrserziehung

	 6.1	�An allen Schulen beauftragt die Schulleiterin oder der 
Schulleiter im Einvernehmen mit der Schulkonferenz eine 
Lehrkraft für Mobilitätsbildung und Verkehrserziehung.

	 6.2	�Der beauftragten Lehrkraft obliegt

		  – � die Beratung der Schulleitung und des Kollegiums in 
allen Fragen der Mobilitäts- und Verkehrserziehung;

		  – � die Organisation der verkehrserzieherischen Aktivitä-
ten der Schule, insbesondere die thematische Integrati-
on in den Fachunterricht, die Durchführung von the-
menspezifischen Schulveranstaltungen und die Schul-

wegsicherung, bei der in besonderem Maße die behin-
dertengerechte Ausgestaltung beachtet werden sollte;

		  – � die Zusammenarbeit mit den Trägern der Schülerbeför-
derung und allen örtlichen Einrichtungen und Organi-
sationen, die die schulische Mobilitäts- und Verkehrser-
ziehung unterstützen;

		  – � die regelmäßige Teilnahme an den Tagungen der beauf-
tragten Lehrkräfte für und Mobilitätsbildung und Ver-
kehrserziehung oder den Veranstaltungen des IQ M-V 
im Kontext der Mobilitätsbildung und Verkehrserzie-
hung.

7.	� Koordinatorinnen und Koordinatoren für Mobilitätsbil-
dung und Verkehrserziehung

	 7.1	�Die Schulen und ihre beauftragten Lehrkräfte für Mobili-
tätsbildung und Verkehrserziehung werden durch ein Netz 
von Koordinatorinnen und Koordinatoren für Mobilitäts-
bildung oder Verkehrserziehung unterstützt, die für einen 
lokal abgegrenzten Kreis von Schulen zuständig sind, 
sowie durch eine Landesfachberaterin und einen Landes-
fachberater. Diese sind dem IQ M-V zugeordnet. 

	 7.2	�Die Koordinatorinnen und Koordinatoren werden durch 
die Staatlichen Schulämter benannt und arbeiten auf der 
Grundlage des „Orientierungsrahmens Schulqualität“ mit 
anderen Beraterinnen und Beratern zusammen.

	 7.3	�Den Koordinatorinnen und Koordinatoren für Mobilitäts-
bildung und Verkehrserziehung obliegt:

		  – � die Beratung von Schulaufsicht, Schulleitungen und 
beauftragten Lehrkräften für Mobilitätsbildung und 
Verkehrserziehung in allen Fragen der Mobilitäts- und 
Verkehrserziehung. Dazu ist ihnen auch bei Schulleiter-
dienstberatungen regelmäßig Gelegenheit zu geben;

		  – � die Unterstützung von mobilitätsbildenden und ver-
kehrserzieherischen Aktivitäten der Schulen;

		  – � die Mitorganisation bei der Erstellung von Schulweg-
plänen und der Einrichtung von Schulwegbegleitdiens-
ten;

		  – � die Fortbildung der beauftragten Lehrkräfte für Mobili-
tätsbildung und Verkehrserziehung, wozu jährlich eine 
Veranstaltung verpflichtend durchzuführen ist;

		  – � die Zusammenarbeit mit allen Behörden – insbesondere 
mit der Polizei und den Trägern der Schülerbeförde-
rung – sowie Einrichtungen und Organisationen, die die 
schulische Mobilitätsbildung und Verkehrserziehung 
unterstützen.

	 7.4	�Die Koordinatorinnen und Koordinatoren für Mobilitäts-
bildung und Verkehrserziehung erhalten im Rahmen der 
vorhandenen Ressourcen Anrechnungsstunden aus dem 
Schulamtspool.

	 7.5	�Die Landesfachberaterin oder der Landesfachberater 
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beim IQ M-V stimmt sich mit den Koordinatorinnen oder 
Koordinatoren für Mobilitätsbildung und Verkehrserzie-
hung ab. Sie handeln im Auftrag des fachlich zuständigen 
Ministeriums. Dies gilt in gleicher Weise für die Fortbil-
dung der Koordinatorinnen und Koordinatoren für Mobi-
litätsbildung und Verkehrserziehung.

8.	 Inkrafttreten

	� Diese Verwaltungsvorschrift tritt am Tag nach der Veröffentli-
chung in Kraft.

Schwerin, den 14. August 2023

Die Ministerin für Bildung 
und Kindertagesförderung

Simone Oldenburg
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